
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Nachstehende Bedingungen schließen Einkaufsbedingungen des Käufers aus. 
Abweichende Bedingungen, insbesondere mündliche Absprachen bedürfen der Bestätigung des Verkäufers.

Angebote:  Angebote des Verkäufers gelten freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.

Preise:	 	 	 Die	Berechnung	erfolgt	in	EUR	(€).	Es	gilt	der	am	Tag	der	Lieferung	gültige	Lieferpreis.
   Die in Rechnung gestellten Preise sind Netto-Preise zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Erfüllungsort:	 	 Erfüllungsort	für	die	Lieferung	ist	die	Versandstation,	für	die	Zahlung	der	Sitz	des	Verkäufers.

Zahlungsbedingungen: Per Bankeinzug innerhalb 7 Tagen nach Rechnungsdatum mit 5 % Skonto.
   .
Rücklastschriften:	 Wir	berechnen	€	20,00	je	Rückbuchung.

Zahlungsverzug tritt ein, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Bei Zahlungsverzug werden alle Forderungen fällig.
Bei	Teillieferung	ist	der	Verkäufer	zur	Leistungsverweigerung	bezüglich	der	noch	zu	liefernden	Waren	berechtigt,	ohne	dass
dem	Käufer	ein	Recht	auf	Schadensersatz	oder	Rücktritt	zusteht.
Bei Überschreitung der Zahlungsfrist kommen Verzugszinsen in Höhe der vom Verkäufer zu zahlenden Bankzinsen,
sowie alle durch Zahlungserinnerungen bzw. Mahnungen entstandenen Kosten in Anrechnung.
Der Verkäufer nimmt Wechsel nur nach Vereinbarung an. Hierdurch entstehende Kosten trägt der Käufer.

Versand:  Der Versand erfolgt auf dem vom Verkäufer gewählten Versandweg frei Bestimmungsort
	 	 	 porto-	und	verpackungsfrei,	sofern	der	Warenwert	ohne	Mehrwertsteuer		€	450,00	übersteigt.
   Ansonsten berechnen wir eine Pauschale von € 8,95.
	 	 	 Ausnahme	bilden	Sonderverkäufe,	bei	denen	auf	die	zusätzlichen	Versandkosten	hingewiesen	wird.
	 	 	 Transport-	und	sonstige	Verpackungen	werden	von	uns	nach	Maßgabe	der	Verpackungsverordnung	nicht		 	
   zurückgenommen. Der Käufer hat selbst für die Entsorgung der Verpackung zu sorgen.

Versicherung:  Für jedes Paket besteht eine Versicherung in Höhe der vom Paketversender angebotenen Haftung.    
   Höhere Versicherungsbeträge werden nach Wunsch erfüllt und entsprechend der entstehenden
   Kosten berechnet.

Gefahrenübergang: Die Gefahr geht mit der Absendung auf den Käufer über.

Lieferung:	 	 Lieferungsmöglichkeit	bleibt	vorbehalten.	Vereinbarte	Lieferfristen	sind	nur	verbindlich,	wenn	dies	ausdrück-
	 	 	 lich	gegenseitig	vereinbart	ist.	Überschreitungen	der	Lieferfrist	aufgrund	höherer	Gewalt,	Betriebsstörungen,
	 	 	 Importbeschränkungen	oder	Nichtlieferung	seitens	des	Herstellers	oder	Lieferanten	des	Verkäufers,
	 	 	 berechtigen	den	Verkäufer,	die	Lieferung	um	die	Dauer	der	Behinderung	hinauszuschieben.	Fehlmengen	und
	 	 	 Transportschäden	sind	am	Tage	des	Empfanges	der	Waren	telefonisch	anzuzeigen.

Gewährleistung:  Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Eigentumsvorbehalt: Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen, die dem Verkäufer
   gegen den Käufer jetzt oder zukünftig zustehen, das Eigentum des Verkäufers. Im Falle vertragswidrigen
   Verhaltens des Käufers hat der Verkäufer das Recht, nach angemessener Fristsetzung die Ware zurückzu-
   nehmen. Nimmt der Verkäufer die Ware zurück oder pfändet diese, so stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag
   dar. Der Verkäufer kann die zurückgenommene Ware verwerten und die Verwertungserlöse, nach Abzug
   eines angemessenen Betrags für die Verwertung mit den Forderungen gegen den Käufer verrechnen.
	 	 	 Bei	Vorkasse-Lieferungen		besteht	kein	erweiterter	Eigentumsvorbehalt.

   Der Käufer ist berechtigt, die Ware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, solange er
   nicht im Zahlungsverzug ist. Die aus dem Weiterverkauf dieser Waren oder aus sonstigem Rechtsgrund
	 	 	 (Versicherung/	unerlaubte	Handlung)	entstehenden	Forderungen	des	Käufers	tritt	der	Käufer	bereits	jetzt
   sicherungshalber an den Verkäufer ab. Dieser nimmt die Abtretung an. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer
   widerruflich, die ihm hiermit abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen.
	 	 	 Zur	Abtretung	dieser	Forderung	zum	Zwecke	des	Forderungseinzugs	(Factoring)	ist	der	Käufer	nur	berechtigt,
   wenn gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet wird, seine Gegenleistung unmittelbar an den
   Verkäufer zu bewirken, solange diesem noch Forderungen gegen den Käufer zustehen. 

	 	 	 Der	Verkäufer	verpflichtet	sich,	die	ihm	hiernach	zustehenden	Sicherheiten	insoweit	freizugeben,	als	der
	 	 	 realisierbare	Wert	derselben	die	zu	sichernden	Forderungen	um	mehr	als	10%	übersteigt.	Die	Auswahl	der
	 	 	 frei	zu	gebenden	Sicherheiten	obliegt	dem	Verkäufer.

Gerichtsstand:	 	 Der	Gerichtsstand	ist	71332	Waiblingen.

Datenspeicherung:	 Der	Besteller	stimmt	der	Speicherung	und	Verarbeitung	von	personenbezogenen	Daten	mittels	elektronischer
   Datenverarbeitung durch die Fa. Knauer, sowie der Weitergabe dieser Daten an verbundene Unternehmen
   zu, sofern diese Daten sich auf die Geschäftsbeziehung beziehen.

Für eventuelle Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
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